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Erweiterung des bestehenden Kooperationsvertrages Glasfaserausbau für die Stadtteile Rod am 
Berg, sowie Teilbereiche Neu-Anspach 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß Vorlage 182/2021 wurde beschlossen, mit der Deutschen Glasfaser ein Kooperationsvertrag, analog 
wie in der Stadt Usingen abzuschließen. Nach dem nun die Bündelanfrage in Westerfeld und Teilbereichen 
von Hausen positiv verlaufen sind, wurde das weitere Vorgehen besprochen. 
 
Da im restlichen Stadtgebiet die Telekom sehr stark vertreten ist, wurde von Herrn Bürgermeister Pauli vorab 
ein Gespräch mit der Telekom geführt. Nach Überprüfung im Hause der Telekom wurde hier jedoch mitgeteilt, 
dass die Telekom in Neu-Anspach kein vergleichbares oder neues Glasfasernetz umsetzen wird. 
 
Bedingt dieser Aussage sollte der bestehende Kooperationsvertrag um die beigefügten Polygone (Anlage) 
erweitert werden.  
 
Bei einer Erweiterung werden dann auch die übrigen Eigentümer / Anwohner von Neu-Anspach die Möglichkeit 
erhalten, sich am Glasfaserausbau zu beteiligen. Die Mindestquotenregelung für den Ausbau liegt auch wieder 
bei 40%.     
 
Die Verwaltung empfiehlt daher, die vorliegende Anlage 1 „Erweiterung zum Kooperationsvertrag vom 
22.06.2021“ abzuschließen. Es entstehen durch die Vertragserweiterung keinerlei Kosten. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, die Anlage 1 „Erweiterung zum Kooperationsvertrag vom 22.06.2021“ abzuschließen. 
Es entstehen durch die Vertragserweiterung keinerlei Kosten. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Haushaltsrechtlich geprüft:  
 
 
Anlagen:  
- Anlage 1 Erweiterung zum Kooperationsvertrag vom 22.06.2021 mit Ausbaupolygone 
- Anlage 2 Geschlossener Kooperationsvertrag vom 22.06.2021  
 




